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1. Straßenbeschreibung

1.1 Loschwitzer Wiesenweg (07161 004) unter der Loschwitzer Brücke 

auf einer Teilfläche des Flurstücks 315/1 der Gemarkung Loschwitz, 

beginnend am Loschwitzer Wiesenweg (07161 003) (südöstliche 

Grenze des Flurstücks 315/a der Gemarkung Loschwitz) und endend 

am Loschwitzer Wiesenweg (07161 005) (nordwestliche Grenze des 

Flurstücks 316/2 der Gemarkung Loschwitz).

1.2 Loschwitzer Wiesenweg (07161 005) auf Teilflächen der Flurstücke 

316/2, 36/5, 868/1 und auf dem Flurstück 39/c der Gemarkung Loschwitz, 

beginnend am Loschwitzer Wiesenweg (07161 004) (nordwestliche 

Grenze des Flurstücks 316/2 der Gemarkung Loschwitz) und endend 

am südwestlichen Grenzpunkt des Flurstücks 1038/2 der Gemarkung 

Loschwitz auf dem Flurstück 868/1 der Gemarkung Loschwitz.

2. Beabsichtigtes Verfahren

2.1 Der unter Nummer 1.1 beschriebene Straßenabschnitt soll gemäß § 

8 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßen-

gesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. 

S. 762), durch Teileinziehung in seiner Benutzung beschränkt werden. 

Der beschriebene Straßenabschnitt soll mit der Teileinziehung nicht 

mehr dem Anliegerverkehr, sondern nur noch dem Fuß-, Rad- und 

Lieferverkehr dienen.

2.2 Der unter Nummer 1.2 beschriebene Straßenabschnitt soll ge-

mäß § 7 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches 

Straßengesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. August 2019 

(SächsGVBl. S. 762), von einer Ortsstraße zum beschränkt-öff entlichen 

Weg mit der Widmungsbeschränkung auf Fuß-, Rad- und Lieferverkehr 

abgestuft  werden.

2.2 Trägerin der Straßenbaulast und Inhaberin der Verkehrssiche-

rungspflicht für die unter Nummer 1.1 und 1.2 beschriebenen Stra-

ßenabschnitte soll die Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch 

das Straßen- und Tiefbauamt, bleiben. 

3. Einsichtnahme

Der Plan mit der Darstellung von Lage und Ausdehnung des von der 

Teileinziehung betroff enen Straßenabschnitts und des von der Umstu-

fung betroff enen Straßenabschnitts liegt ab dem auf die Bekanntgabe 

folgenden Tag für die Dauer eines Monats bei der Landeshauptstadt 

Dresden, Straßen- und Tiefbauamt, Sachgebiet Straßendokumentation, 

St. Petersburger Straße 9, 01069 Dresden, 1. Obergeschoss, Zimmer 

K 123, nach telefonischer Anmeldung unter (0351) 488 1742 während 

der Sprechzeiten zur Einsicht aus.

4. Einwendegelegenheit

Während der Auslegung können alle, deren Interessen durch das be-

absichtigte Verfahren berührt werden, Einwendungen schrift lich oder 

zur Niederschrift  bei der Landeshauptstadt Dresden, Straßen- und Tief-

bauamt, Sachgebiet Straßendokumentation, St. Petersburger Straße 

9, 01069 Dresden, 1. Obergeschoss, Zimmer K 123, nach telefonischer 

Anmeldung unter (03 51) 4 88 17 42 vorbringen.

Simone Prüfer

Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes

Teileinziehung des Loschwitzer Wiesenwegs nach § 8 SächsStrG

Umstufung des Loschwitzer Wiesenwegs nach § 7 SächsStrG

Öff entliche Bekanntmachung einer Absichtserklärung



Dresdner Amtsblatt Elektronische Ausgabe e41-02-2023  Seite 2 von 2


